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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.09.1955

Norm

EO §382 Z8 IIIC

Rechtssatz

Einstweilige Verfügung nach § 382 Z 8 EO durch Verbot an Ehemann, das Wohnhaus zu betreten, wenn es sich um

einen Bauernhof handelt, der zwar im Miteigentum der Ehegatten steht, dessen Bewirtschaftung aber bereits dem

Sohne übergeben worden war.
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